Tip des Monats 6/05
Trinkgelder eines Patienten
Das steuerpflichtige Ehepaar war aufgrund einer ärztlich verordneten Behandlung einer Krankheit zu einer Badekur in Italien. In diesem Zusammenhang zahlten sie dort Trinkgelder in Höhe von insgesamt 125 €. Diese Aufwendungen machten sie steuerlich als „aussergewöhnliche Belastungen“ geltend.
Der Bundesfinanzhof versagte diesen Ausgaben die steuerliche Anerkennung. Die Richter stellten sich auf den Standpunkt, dass jene Ausgaben steuerlich bedeutungslos seien.

Steuerlich relevant seien nur solche Ausgaben, die zwangsläufig sind, d.h. gegen die man sich aus rechtlichen, tatsächlichen oder moralischen Gründen nicht wehren könne. Trinkgelder dagegen seien nicht geschuldet und werden freiwillig gezahlt, sodass sie nicht steuerlich berücksichtigt werden können.
(Bundesfinanzhof, Aktenzeichen III R 32/01)
